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RS VwGH Erkenntnis 2004/12/22
2002/08/0231

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.12.2004

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn): 2002/08/0230 E 26. Jänner 2005 Rechtssatz

Eine zur Entschädigung führende Auswanderung iSd § 502 Abs. 4 ASVG setzt voraus, dass sie entweder auf eine

gleichsam typisierte (d.h. ohne dass eine Untersuchung der jeweils konkreten und individuellen Motive statt;nden

muss) und allgemeine, wenngleich noch nicht verwirklichte Gefahr der Verfolgung durch staatliche Organe (z.B. für

Personen jüdischer Abstammung oder für Funktionäre politischer Parteien) zurückgeführt werden kann oder wenn sie

in Reaktion auf die dem Betre@enden oder seiner Familie aus einem der Gründe des § 500 ASVG entweder konkret

drohenden oder sich bereits manifestiert habenden Handlungen erfolgt, die Funktionsträgern der staatlichen Gewalt

zurechenbar sind.

Im RIS seit

27.01.2005

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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